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Beschluss über die Anpassung der Ausbildungsregelungen 
für die Berufsausbildung von behinderten Menschen 

Ausbildungsregelung über die Berufsausbildung zum Fachpraktiker für 
Bürokommunikation/zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation vom 

5. Dezember 2012

Jede Berufsausbildung hat die für die Ausbildung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in 
einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu 
vermitteln (siehe auch§ 1 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG)). 
Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen. 

Grundsätzlich ist auch für behinderte Menschen nach§ 64 BBiG i.V.m § 4 BBiG eine 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf gern. § 4 BBiG im Bedarfsfall unter 
Zuhilfenahme des§ 65 BBiG (Nachteilsausgleich), anzustreben. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen, in denen Art und Schwere/Art oder Schwere der Behinderung, dies nicht 
erlauben, ist eine Ausbildung nach § 66 BBiG durchzuführen. Für solche Ausnahmefälle 
wird diese Ausbildungsregelung erlassen. Ein Übergang von einer bestehenden Ausbildung 
nach dieser Ausbildungsregelung ist eine Ausbildung in einem nach § 4 BBIG anerkannten 
Ausbildungsberuf ist entsprechend § 64 BBiG kontinuierlich zu prüfen. 

Die Feststellung, dass Art und Schwere/Art oder Schwere der Behinderung eine Ausbildung 
nach einer Ausbildungsregelung für behinderte Menschen erfordert, soll auf der Grundlage 
einer differenzierten Eignungsuntersuchung erfolgen. Sie wird derzeit durch die 
Bundesagentur für Arbeit - unter Berücksichtigung der Gutachten ihrer Fachdienste und 
von Stellungnahmen der abgebenden Schulen, gegebenenfalls unter Beteiligung von dafür 
geeigneten Fachleuten (u.a. Ärzte/Ärztinnen, Psychologen/Psychologinnen, 
Pädagogen/Pädagoginnen, Behindertenberater/Behindertenberaterinnen) aus der 
Rehabilitation bzw. Unter Vorschaltung einer Maßnahme der Berufsfindung und 
Arbeitserprobung - durchgeführt. 

Die Ausbildenden sollen einen personenbezogenen Förderplan, der die spezifische 
Behinderung berücksichtigt, erstellen und diesen kontinuierlich fortschreiben. Der 
personenbezogene Förderplan dient der/des Betroffenen. 

Die zuständige Stelle trägt Ausbildungsverträge für behinderte Menschen gern. § 66 Absatz 
2 in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bzw. die Lehrlingsrolle ein, wenn 
festgestellt worden ist, dass Die Ausbildung in einem solchen Ausbildungsgang nach Art 
und Schwere/ Art oder Schwere der Behinderung erforderlich ist und eine auf die 
besonderen Verhältnisse der Menschen mit Behinderung abgestimmte Ausbildung 
sichergestellt ist. 

Im Rahmen der dualen Berufsausbildung auf der Grundlage dieser Ausbildungsregelung ist 
die Berufsschule Partner und mitverantwortlich für eine Qualifizierte und qualifizierende 
Berufsausbildung. 
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